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bann begibt ficft ein Wann jurüd, um ta« Siäftere ju
metten, ter ontere fegt ta« geuer fort. — Wt't Sin*

brud) ter Dunfelbeit gebt afle Biertelftunben ber eine

Wann jur einer Siebenoetette unb jurüd, in ber nach*

ften Siertetftunte potrouiltirt ter anbere Wann jur
anbern Siebenoetette> um afle« Durcftfcftleicften um fo
meftr ju erfcftroereit.

(gorffe|ung folgt.)

©er tuue®efe§eöentit>urf ü6erbt'e9Rt(itcirberfajTurtcj

ber JRepubltf S3ern.

Diefer Entwurf ift bereit« gebrudt im fpubfifum
»erbreitet werten, tomit, mie auf tem Site! au«ge*
fprocften ift, Setermann feine Slnficftten tem Wilitär*
tepartement mittbeiten fann, woju grift bi« Ente Suli
gegeben ift. SBenn nun hier tiefe Slrbeit nad) einigen
©effcfttSpunften öffentltcft befprocften wirt, fo wirt tie«
»tefleicftt ftie unt ta im fpubfifum ©etanfen anregen,
unt fo mittelbar jener »on ter Kommifft'on auSgefpro*
cftenen Slbficbt in tte fyänbe arbeiten. S« ift übrigen«,
wie eben angeteutet wurte, nicht gemeint, taß ter
Serfaffer tiefer Reilen ten oorfiegenten ©egenftant er*
fcböpfen wolle; er ift wie afle« Sleftnticfte ein ©ebäute,
teffen ©truftur fo mancftfacft unt reich ift, taß e« faft
terfelben Kraft unt 3eit braucht, e« in feinen Detail«
at« ©anje« ju erfaffen, alt ei Reit unt Kräfte brauchte,
taffelbe ju fonftmiren. — Sintererfett« aber finte id)
fchon eine »öftere Befrietigung tarin, taß tie wenigen
Bemerfungen, tie ich mir hier unmaßgeblich erlaube,
turcft Bermittfung tiefer Reitfd)rift, aueft außer tem
Kanton Bern, im allgemeinen ©ebmet'jeroaterlanhe wer»
ten einige Serbreitung finten, unt tie Sude unt Ur*
tbeite »on weiterher auf tiefen ©egenftant lenfen.

S« ift nämlid) in tiefem 3e,tm0ment eine ©aefte

oon ©emet'nmiefttigfeit, ob unt wai t"n ten Kantonen
für bat Kantonalmiüjroefen gefeftiebt. 3n tiefem Wo*
ment torum, weit eine Sieoifion ter eitgenöffifcften
Wiütärgefege »or ter Shüre, tie Kommifft'on«oorarbrit
hieju bereit« beentigt ift. Wan tarf wohl unbeftrt'tten
annehmen, taß tiefe Sieoifion auf tem jegterwad)ten
Siationalwunfcfte ter ©eftweijer naeft ßentrafifirung te«
Krieg«wefen« beruftet. SBt'rt tiefe« feftgeftatten, fo ergibt
(ich fotgereeftt, taß jegt ein gegen ta« früftere unt bi«*
ftertge umgefeftrte« Serftäftniß eintreten, taß in mift'tä*
rifefter Hinficftt tie bt«ftert'ge Sftätigfeit ter Kantone für
ficft »iefmeftr t'n eine auf« Stflgemeineitgenöffifcfte ficft

wentente Sticfttung übergehen muß. — SBir wiffen afle

woftf, baß tt'e« furj gefagt, jetoeft nieftt fo feieftt getftan
ift. SBie im Herjen te« Einjelnen ftöftere ta« eigene

3d) »ergeffente Stegungen entfteften, aber »ielfacft »on
*Prioatintereffen geftört werten, fo fonn aueft nt'cftt »er*
fteftlt werten, taß mit tem allgemeinen Siationalwunfcft
einer ßentratt'fation te« SBeftrwefen« afle ^Jrioat*, t. ft.

Kantonalwünfcfte, eben noeft nieftt gerate ju aufgehoben

fint, taß im ©egentbeil, wenn e« trauf unt trän
fommt, fie jurüdjiiträngen, ten aflgemeinen SBunfcft
in Sftot ju oerwanbefn, ficft ter SBiberftant te« natür*
(ieften Sgot«mu« wirt geftent maeften woflen. Wan maeftt

ficft aud) oiefleicftt nieftt überall fo reeftt ffar, wo« wirf*
lieft gefefteften muß, wenn eine große, Sffle« umfaffente,
afle Serbältniffe berüftrenbe ©taat«anfta(t central ein*

geriefttet werben fofl. Wan glaubt juerft immer nur,
in fo etwo« feinen ©enuß jit finben, e« tbut befonber«
wobt, baoon ju reten, unt e« fd)meid)rit, ftd) mit foleften

ta« ©anje betreffenten SBorten ooranjufteflen. Snteß
gewinnt bei ter SluSfübrung tt'e ©acbe jum Sfteit ein
antere« Slnfeften. Da tritt ter ©emeinwifle wirftieft at«

Wacftt ouf, ter man ficft ju befefteiten unt ju fub*
ortiniren hat, in ten man afle feine St'njri« (Kantonal*)
Kraft fegt unt ferner fegen muß, unt in tem jugleicft
toeft tie eigene ©eltung ganj oerfeftwintet. Sin foleber

höherer patriott'fcber 3l<ftant wirt, wir fönnen e« nieftt

leugnen, immer noeft »orbereitet werben muffen,
e« wirt fich noeft immer tarum ftontefn, in ter eitge«
nöffifeften gomtlie bureft moralifcften St'nfluß, oiefleid)t

je unoermerfter je beffer, ten ©eift ju oerbreiten,
worau« jener 3uflan0 °^e,n i"ber beroorgeben fann.

DieS muß turcft tiejenigen ©lieber ter gamifie ge*

fefteften, tenen tte.Sinficftt in tie Slotbwentt'gfeit eine«

fofeften ßentralbeftant« te« fcftweijerifcften SBeftrwefen«

ffarer geworten ift. (Si muß, fo ferne tiefe tt'e mäcft*

tigeren fint, tieS auf jene SBeife gefefteften, tie antern
minter erwaeftten taS würtigfte unb wirffamfte Beifpie(
turcft eine gewiffe ©elbftoerfeugnung gibt. SS ift be*

fannt, wie vielei ©ute turcft Eiferfuchtunterbleibt; unt
auf wen ift mon etferfücfttig auf ten ©tärfern, Wäcft»

tigern. 3e meftr tiefer tt'e Kraft einer gewiffen 3urüd*
ftattung feiner Kraft, feiner Uebertegenbeft befigt, je

minter wirt jene Siferfutftt gewedt werten, je meftr

wirt ein allgemeines 3ufammenwtrfen, ta« turcft tiefe
geftört mirt, beförtert werten.

Scft wollte, wit ter einficfttSooffe Sefer bereit« be*

merft ftat, fttemit einen ©tantpunft bejeteftnen, au«

welcftem betraefttet werten fann, wie wtit fefton ta«,
wa« »iedeicftt maneftfad) überfeben werben fönnte, eine

grage »on affgemeiner unb tabei »on ganj militärifeber*)
SBtcfttt'gfeit ift, tie grage nämlid), ob e« überhaupt gut
fei, wenn jegt in ten Kantonen Slnftrengungen für'«
eigne KontonalfriegSmefen gemaeftt werten, abgefeften

oor ter $anb ganj unt gar »om SBie.— Siäfter unt
am tebentigften läßt ficft tt'e grage woftf fo fteflen:

SBaS wäre beffer, wenn Bern jegt, wo eine Sieoi»

*) Willtdrifeft wiefttig ift «S einfach Darum, weif ba«

rein militärifefte qjrinjip einheitlicher «Rational*
traft tatureft auf« tnm'gfte btttiftrt wirb. Siiemant
wirt tafter tem SDetfaffer tiefer Reifen mit ©runb
ten 93ormurf machen fönnen, er Übt ficft »on htm
Sftema, ta« iftm ter ßftarader be« militärtfeften 3onr*
nafS »orjticftntt, »erirrt.
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dann begibt sich ein Mann zurück, um daS Nähere zu
melden, der andere setzt das Feuer fort. — Mit An«

bruch der Dunkelheit geht alle Viertelstunden der eine

Mann zur einer Nebenvedette und zurück, in der nächsten

Viertelstunde potrouillirt der andere Mann zur
andern Nebenvedette, um alles Durchschleichen um so

mehr zu erschwere».

(Fortsetzung folgt.)

Der neue Gesetzesentwurf über die Militärverfassung

der Republik Bern.
Dieser Entwurf ist bereits gedruckt im Publikum

verbreitet worden, damit, wie auf dem Titel
ausgesprochen ist. Jedermann seine Ansichten dem
Militärdepartement mittheilen kann, wozu Frist bis Ende Juli
gegeben ist. Wenn nun hier diese Arbeit nach einigen
Gesichtspunkten öffentlich besprochen wird, so wird dies
vielleicht hie und da im Publikum Gedanken anregen,
und so mittelbar jener von der Kommission ausgesprochenen

Absicht in die Hände arbeiten. Es ist übrigens,
wie eben angedeutet wurde, nicht gemeint, daß der

Verfasser dieser Zeilen den vorliegenden Gegenstand
erschöpfen wolle; er ist wi< alles Aehnliche ein Gebäude,
dessen Struktur so manchfach und reich ist, daß es fast
derselben Kraft und Zeit braucht, es in seinen Details
als Ganzes zu erfassen, alS es Zeit und Kräfte brauchte,
dasselbe zu konstruiren.— Andererseits aber sinde ich

schon eine vollere Befriedigung darin, daß die wenigen
Bemerkungen, die ich mir hier unmaßgeblich erlaube,
durch Vermittlung dieser Zeitschrift, auch außer dem

Kanton Bern, im allgemeinen Schweizervaterlande werden

einige Verbreitung finden, und die Blicke und
Urtheile von weiterher auf diesen Gegenstand lenken.

Es ist nämlich in diesem Zeitmoment eine Sache

von Gemeinwichtigkeit, ob und was in den Kantonen
für das Kantonalmilizwesen geschieht. In diesem
Moment darum, weil eine Revision der eidgenössischen
Militärgesetze vor der Thüre, die Kommissionsvorarbeit
hiezu bereits beendigt ist. Man darf wohl unbestritten
annehmen, daß diese Revision auf dem jetzterwachten
Nationalmunsche der Schweizer nach Centralisirung deS

Kriegswesens beruhet. Wird dieses festgehalten, so ergibt
sich folgerecht, daß jetzt ein gegen das frühere und
bisherige umgekehrtes Verhältniß eintreten, daß in militärischer

Hinsicht die bisherige Thätigkeit der Kantone für
sich vielmehr in eine aufs Allgemeineidgenössifche sich

wendende Richtung übergehen muß. — Wir wissen alle

wohl, daß dies kurz gesagt, jedoch nicht so leicht gethan
ist. Wie im Herzen des Einzelnen höhere daS eigene

Ich vergessende Regungen entstehen, aber vielfach von
Privatinteressen gestört «erden, so kann auch nicht
verhehlt werden, daß mit dem allgemeinen Nationalmunsch
einer Centralisation des Wehrwesens alle Privat-, d.h.
Kantonalwünsche, eben noch nicht geradezu aufgehoben

sind, daß im Gegentheil, wenn eS drauf und dran
kommt, sie zurückzudrängen, den allgemeinen Wunsch
in That zu verwandeln, sich der Widerstand des natürlichen

Egoismus wird geltend machen wollen. Man macht
sich auch vielleicht nicht überall so recht klar, was wirklich

geschehen muß, wenn eine große, Alles umfassende,
alle Verhältnisse berührende Staatsanstalt central
eingerichtet werden soll. Man glaubt zuerst immer nur,
in so etwas seinen Genuß zu finden, es thut besonders
wohl, davon zu reden, und es schmeichelt, fich mit solchen

das Ganze betreffenden Worten voranzustellen. Indeß
gewinnt bei der Ausführung die Sache zum Theil ein
anderes Ansehen. Da tritt der Gemeinwille wirklich als

Macht auf, der man sich zu bescheiden und zu sub-

ordiniren hat, in den man alle seine Einzel« (Kantonal-)
Kraft legt und ferner legen muß, und in dem zugleich

doch die eigene Geltung ganz verschwindet. Ein solcher

höherer patriotischer Zustand wird, wir können es nicht
leugnen, immer noch vorbereitet werden müssen,

es wird sich noch immer darum handeln, in der
eidgenössischen Familie durch moralischen Einfluß, vielleicht

je unvermerkter je besser, den Geist zu verbreiten,
woraus jener Zustand allein sicher hervorgehen kann.

Dies muß durch diejenigen Glieder der Familie
geschehen, denen die. Einsicht in die Nothwendigkeit eines

solchen Centralbestands deö schweizerischen WehrwesenS

klarer geworden ist. Es muß, so ferne diese die

mächtigeren sind, dies auf jene Weife geschehen, die andern
minder erwachten das würdigste und wirksamste Beispiel
durch eine gewisse Selbstverleugnung gibt. Es ist

bekannt, wie vieles Gute durch Eifersuchtnnterbleibt; und

auf wen ist man eifersüchtig? auf den Stärkern,
Mächtigern. Je mehr dieser die Kraft einer gewissen Zurückhaltung

seiner Kraft, seiner Ueberlegenheit besitzt, je

minder wird jene Eifersucht geweckt «erden, je mehr

wird ein allgemeines Zusammenwirken, das durch diese

gestört wird, befördert «erden.
Ich wollte, wie der einsichtsvolle Leser bereits

bemerkt hat, hiemit einen Standpunkt bezeichnen, aus

welchem betrachtet werden kann, wie weit schon das,
waS vielleicht manchfach übersehen werden könnte, eine

Frage von allgemeiner und dabei von ganz militärischer*)
Wichtigkeit ist, die Frage nämlich, ob es überhaupt gut
sei, wenn jetzt in den Kantonen Anstrengungen für's
eigne Kantonalkriegswesen gemacht werden, abgesehen

vor der Hand ganz und gar vom Wie.— Näher und

am lebendigsten läßt sich die Frage wohl so stellen:

Was wäre besser, wenn Bern jetzt, wo eine Revi-

*) Militärisch-wichtig ist es einfach darum, weil da«

«in militärische Prinzip einheitlicher Nationalkraft
dadurch aufs innigste berührt wird. Niemand

wird daher dem Verfasser dieser Zeilen mit Grund
den Vorwurf machen können, er habe sich ven dem

Thema, das ihm der Charakter deS militörifchen Journal«

voxznchntt, verirrt.
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fion ter cicgenöTifcften Beftimmungen über« Wititärwcfen
jur Sorlage bereit ift, in feinem ©roßen Statft ein

©efeg über feine eigene Wilitärcerfaffung ju SBege bringt,
oter wenn teffen oberfte ©taat«bebörbe ficft ju einer
eben fo ernftlicften, eben fo »erbereiteten Slngefegenfteit
bie Sfufgabe machte, bie ßentradfation te« fcftwcijcri*
feften KricgSroffen« t'n ter SBeife ju beratben, taß fo*
woftl tie 3nftrufrion ter Sagfogung«gefantten t'n tiefer
Hinficftt ju einer großen ©taat«ongriegenfteit gemaeftt,
ol« aud) offe anbern ©tänbe burd) eigene unb fotenne
©eftritte, turcft auSfübrlicft begrüntete, fachliche Srör*
terungen jur Sheilnabme an einer fo wichtigen Slrbeit
eingcloten unt »eranlaßt würten —

SS möcftte ftier entgegenbemerft werten, ter bemifebe

©cfegeSentwttrf nehme auSgefprocftenernioßen Siüdfid)t
auf tt'e eitgenöffifchen ©efegbeftimmungen unt tie Waß*
regefn, bie er entbatte, greifen nieftt in toS ©ebiet jener
SiegtementS hinüber. Sd) gebe bieS ju; fie greifen nicht
in bat Beftehenbe ein. Slber ta e« ficft nun eben

tarum hantelt, tieß Sefteftente urnjugeftotten, fo mögen
gormen auS tiefer Umgeftaltting ftercorgeften, tt'e nach

tiefer ober jener Seite bai ßoticentrationSpn'njtp in
einer SBeife realifiren fönnen, mit ter bie Sieolifirnng
teS BernerWilitärgefegeSentwurfS fich niefttoertrüge —
unt jwar wcfentlicft nieftt tarum, weif tt'e Sefttmmttn*
gen tiefeS legtern an ficft geringer, wertftfofer wären,
atS Beftimmungen teS reotbirten eibgenöffifeften Wilitär»
gefegeS, fonbern med fie ben Sofalmiflen in StwaS fegten,
baS ter gemeinet'bgenofftfcfte SBifle ficft aneignete; weil fte

felber in ter Ueberrinftt'mmung teS farblich Sejmedten
beiter boeb biefen Itnterfdjieb unt tiefen SBiterfprueft
jmifeften iftnen, ber ju oerberblid)en ßonfe^uenjen bei anbern
©tänben führen fönnte, nicht aufjufteben oermöcfttekt.

Denn eS ift in ter Sftat tamit nt'cftt abgetftanA
taß irgent etwaS »on einer ßentrafgewaft auS geforbert,
ten ©pejiafgewaften ober überfaffen mirt, wie fte tiefer
gorterung entfpreeften mögen. Wan fann nämlich turchouS
nicht, —¦ unt jeter Wann, ter öffentliche, befonterS
Wilitäroerftättniffe fennt, wirt tieS jugeben — einen

genauen tyuntt beftimmen, wo hier tt'e ©ewaft »on
oben herunter iftren Slnfang«», bie »on unten fteranf
iftren Sntpunft ftobe. Unt wid mon tt'e« toeft, fo wirt
tiefer *Punft tinauSbfetbftcft immer ter feft ro aefte spunft
bei ©anjen fein, terjenige, an tem e« auSeinanter
b r i eft t. Die Siefuttate, tie gefortert werten, ftängen turcft*
auS unt auf'S engfte mit ten Wittein, turcft tie fie fteroor*
gebracht werten foffen, jufammen, gleicftfam ©elenf an @e*

lenf, bt'S aufS fegte fpejieflfte unt materiefffte ftinab, unt wenn
nun eben toS geforterte Sfefuttat eine conforme Kraft
fein fofl, fo ift tie ßonformität ter Wittel unmittelbar
tamit gefortert. — 3n wie ferne aber Sofafunterfcfttebe
eine Wotifijirung in tiefe ©teieftbeit ter Wittef hinein
bringen, fo bleiben tiefe toeft nur tatureft in iftren
woftren ©renjen, unt werten tarin »erftintert, außer
Harmonie mit ten antem Beftatrttfteffen te« ©anjen jn
treten, taß tie ßentrafgewaft fie beftimmt unt feftfegt.

3cft bin »on ten äcfttfchwet'jerifcften ©efinnmtgen, tfe
ten getiegenen ©runteftarofter BernS bitten, fo innig
überjeugt, al« nur ein ©eftweijer offenen Herjen« unb
©inn«. Sben tarum aber ift ju wünfeften, baß tiefe
reiche unt breite Kraft ftd) nicht in ein et'nfeitiae« ©elbft*
gefüftt hinaushübe, wo Bem babin gelangen fönnte,
fieb auf einmal ter ©cbweij gegenüber in einer Siotte

ju befinten, wie bat heurige Preußen gegenüber Deutfeh*
fönt, taS ein teutfefter Denfer böcftft tieffinnig ba«
gebrochene Deutfcftfant genannt ftat.— ©eroiß
trängt ficft nun ober ta« Staifonnemen«- linmiflfürftcft auf,
taß Bem, wenn eS geneigt ift, ficft wefenttteften ßen*
trolitätSbeftimmungen, mit fteroorgegangen anS feinem
eignen SBiflenA »ollfommen unt frei ju unterwerfen,
nt'cftt woftf, oftne wenigftenS einigen 3met'fe( in jene ©e»

neigtfteit ju erregen, — fo ju fogen noeft »or tem
Sborfcftfuß, in einem Stugenbfid, wo afle« ouf einen
eibgenöffifeften ©d)ritt jur Sntwidfung te« mih'tärifcftei»
ßentralität«prtnjip« wartet, — ficft auf gefeglicfte ©pejiat*
beftimmungen für fid) einfaffen fonn, ta bte SBeft nur
feftroer glauben würte, e« woöe juft heute neeft etwa«'
geftalten, um ei morgen jit mobt'ftjrren.

Sine anbere Weinung fefteint eber geeignet, tiegonje
©aefte tureftau« unter anbere ©eficfttSpunfte j» fteflen.
©ie möcftte fo tauten :

„Bern, im ©efüftfe, taS Siecftte ter ©aefte noeft

ergriffen ju ftaben, erfennt olS toS befte Wittef, »o-
tureft biefeS foeftfieft Sied)te inr« aflgemetn fd)wet'jerifd)e
Seben eingeführt oter tod) weiter t'n iftm »erbreitet
roerten fann, eine unoerroeifte Sinfüftrung beffelben bei
fid) an ;, e« gibt fomt't gleicftfam feine ©timme an ter
Sagfagung jum »orau« ab, fegt »erbeffernb fein eigene«
Wilitärwefen feft, unt überläßt baS weitere altgemrin
»oterlänbifcfte ©ute ten antern, in fo fer» fie tiefer
feiner eigenen > energifeftert ©efbfttbätt'gfeit näcftfofgen
woflen. Bern wifl nur eben baS, rooS e« wenigftenS
für ficft feiften fonn, nt'cftt auf ta« Unficftere nnt Un*
gewiffe, wai eitgenöffifeft gefefteben fönnte, auöfegen.

Hiergegen läßt ftd) nun, wie mieft tünft, cinfaeft aui
bem Borigen errotier», toß fein Berjng tarin liegen
tonnte, ta« näcftft beoorfteftente Siefuttat ter eitgenöf»
fifeften Slrbeiten objumartett, taß aber überhaupt ta«
Unficftere unt Ungetoiffe eitgenöffifefte, ftatt turcft ein»

jetne ©eftritte unt Waßnaftmen ter Kaptone, tt'e fid)
um ta« Eitgenöffifefte nidjt ju fümmern fcftet'nen, weg*
genommen ju werten, gerate tatureft in feiner Un»

fiefterfteit unt Ungewißfteit erftaften bfeiben muß.
E« hatte mit biefem ©efegeSentwurf aud) tarum feine
Site, weif tod) wohl febwerfid) ter Berner ©roße Statft
»or ter fünfrigen SBinterfigung ihn in Berathung jieben
fann. ©tatt feiner hatte mir »orrreffticft gefdnenen,
wenn SemerfeitS man ficft tamit befeftäftigt hätte, ta«
fdjmeijerifcbe SBebrwefen ju einem ter erften ©egenftänte
ter Serbantttmg für tie jegt »erfammefte Sagfagung
ju maeften, nm tann tie Beftimmungen, tie naeft ber»

nifdjer Slnfieftt tem fcftweijerifcften SBebrwefett am forter*
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skon der eidgenöfischen Bestimmungen übers Militärwcsen
zur Vorlage bereit ist, in seinem Großen Rath ein

Gesetz über seine eigene Militärverfassung zu Wege bringt
oder wenn dessen oberste Staatsbehörde sich zu einer
eben so ernstlichen, eben so vorbereiteten Angelegenheit
die Aufgabe machte, die Centralisation des schweizerischen

Kriegswesens in der Weife zu berathen, daß
sowohl die Instruktion der Tagsaßungsgesandten in dieser

Hinsicht zu einer großen Staatsangelegenheit gemacht,
als auch alle andern Stände durch eigene und solenne

Schritte, durch ausführlich begründete, sachliche

Erörterungen zur Theilnahme an einer so wichtigen Arbeit
eingeladen und veranlaßt würden? —

Es möchte hier entgegenbemerkt werden, der bernische

Gesetzesentwurf nehme ausgesprochenermaßen Rücksicht

auf die eidgenössischen Gesetzbestimmungen und die
Maßregeln, die er enthalte, greifen nicht in das Gebiet jener
Reglements hinüber. Ich gebe dies zu; sie greifen nicht
in das Bestehende ein. Aber da es sich nun eben

darum handelt, dieß Bestehende umzugestalten, so mögen

Formen aus dieser Umgestaltung hervorgehen, die nach

dieser vder jener Seite das Concentrationssrinzip in
einer Weise realisiren können, mit der die Realisirnng
des BernerMilitärgesetzesentwurfs sich nicht vertrüge —
und zwar wesentlich nicht darum, weil die Bestimmungen

dieses leßtern an sich geringer, werthloser wären,
als Bestimmungen des revidirten eidgenössische» Militärgesetzes,

sonder» weil sie den Lokalwillen in Etwas legte»,
das der gemeineidgenössische Wille sich aneignete; weil sie

selber in der Uebereinstimmung des sachlich Bezweckten
beider doch diesen Unterschied und diesen Widerspruch
zwischen ihnen, der zu verderblichen Conseguenze^ bei andern
Ständen führen könnte, nicht aufzuheben vermöchte».

Denn es ist in der That damit nicht abgethan,
daß irgend etwas von einer Centralgewalt aus gefordert,
den Spezialgewalten aber überlassen wird, wie sie dieser

Forderung entsprechen mögen. Man kann nämlich durchaus
nicht, —> und jeder Mann, der öffentliche, besonders
Militärverhältnisse kennt, wird dies zugeben — einen

genauen Punkt bestimmen, wo hier die Gewalt von
oben herunter ihren Anfangs-, die von unten herauf
ihren Endpunkt habe. Und will man dies doch, so wird
dieser Punkt rmauSbleiblich immer der schwache Punkt
des Ganzen sein, derjenige, an dem es auseinander
bricht. Die Resultate, die gefordert werden, hängen durchaus

und auf's engste mit den Mitteln, durch die sie
hervorgebracht werden sollen, zusammen, gleichsam Gelenk an
Gelenk, bis aufs letzte speziellste und materiellste hinab, und wen»
nun eben das geforderte Resultat eine conforme Kraft
sein soll, so ist die Conformität der Mittel unmittelbar
damit gefordert. — In wie ferne aber Lokalunterschiede
eine Modifizirung in diese Gleichheit der Mittel hinein
bringen, so bleiben diese doch nur dadurch in ihren
wahren Grenzen, und werden darin verhindert, außer
Harmonie mit den andern Bestandtheilen des Ganzen zu
treten, daß die Centralgewalt sie bestimmt u»d festsetzt.

Ich bin von den ächtschweizerffchen Gesinnungen, die
den gediegenen Grundcharakter Berns bilden, so innig
überzeugt, als nur ein Schweizer offenen Herzens und
Sinns. Eben darum aber ist zu irnnfchen, daß diese
reiche und breite Kraft sich nicht in ei» einseitiges Selbstgefühl

binausbitde, wo Bern dahin gelange« könnte,
sich auf einmal der Schweiz gegenüber in einer Rolle
zu befinden, wie das heutige Preußen gegenüber Deutschland,

das ein deutscher Denker höchst tiefsinnig das
gebrochene Deutschland genannt hat.— Gewiß
drängt sich nun aber daS Raisonnement unwillkürlich auf,
daß Bern, wenn es geneigt ist, sich wesentlichen Ceu-
tralitätsbestimmungen, mit hervorgegangen ans seinem
eigne» Willen, vollkommen und frei zu nnteriverfe»,
nicht wohl, ohne wenigstens einigen Zweifel i» jene
Geneigtheit zu erregen,— so zu sagen noch vor dem
Thorschluß, i» einem Augenblick, wo alles auf einen
eidgenössischen Schritt zur Entwicklung des militärische»
Centralitätsprinzips wartet, — sich auf gesetzliche Spezial-
bestimmunge» für sich einlassen kann, da die Welt nur
schwer glauben würde, es wolle just heute noch etwas
gestalten, um es morgen zu modifiziren.

Eine andere Meinung scheint eher geeignet, die ganze
Sache durchaus unter andere Gesichtspunkte z» stellen.
Sie möchte so lauten:

„Bern, im Gefühle, das Rechte der Sache nach

ergriffen zu haben, erkennt als das beste Mittel,
wodurch dieses sachlich Rechte in's allgemein schweizerische
Leben eingeführt oder doch weiter in ihm verbreitet
werden kann, eine unverweilt« Einführung desselben bei
sich an; es gibt somit gleichsam seine Stimme an der
Tagsatzung zum voraus ab, setzt verbessernd fein eigenes
Militärmesen fest, und überläßt das weitere allgemein
vaterländische Gute den andern, in so fer» sie dieser
seiner eigenen energischen Setbstthätigkeit nächfolgen
wollen. Ber» will nur eben das, was es wenigstens
für sich leisten kann, nicht auf das Unsichere und
Ungewisse, was eidgenössisch geschehen könnte, aussetzen.

Hiergegen läßt sich nun, wie mich dünkt, einfach aus
dem Vorigen erwidern, daß Kin Verzug darin liegen
konnte, das nächst bevorstehende Resultat der eidgenössischen

Arbeiten abzuwarten, daß aber überhaupt das
Unsichere und Ungewisse eidgenössische, statt durch
einzelne Schritte und Maßnahmen der Kantone, die sich

um das Eidgenössische nicht zu kümmern scheinen,

weggenommen zu werden, gerade dadurch in seiner
Unsicherheit und Ungewißheit erhalten bleiben muß.
Es hatte mit diesem Gesetzesentwurf auch darum keine

Eile, weil doch wohl schwerlich der Berner Große Rath
vor der künftigen Wintersißung ihn in Berathung ziehen
kann. Statt seiner hätte mir vortrefflich gefchieneu,
wenn Bernerseits man sich damit beschäftigt hätte, daS

schweizerische Wehrwese» zu einem der ersten Gegenstände
der Verhandlung für die jetzt vnsammette Tagfaßung
zu machen, vm dann die Bestimmungen, die nach der«

nischer Ansicht dem schweizerischen Wehrwese» am förder-
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(tdjftrn erfcfjeintn. im Kanton et'njufüftren, für ben
gaff, toß bie Sagfagung über ten tringenten ©egen*
ftant feine Sefeftlüffe faffen würte.

* »
• SBa« nnn ten »ordegenten

©efege«entwurf über tie Wilitärcerfaffung
ter Siepublif Bern

felber betrifft, fo muß ieft befennen, taß er mieft in
glricftem Woße ongefproeften unb nieftt ongefproeften bat.

Unter ben Borjügen ift naeft meiner Stnffcftt befon*

ter« beroorjuheben:
a) Sine oneft im Serftäftniß mit ben Seftt'mmungen

anterer Kantone moftlgeortnete Sintbeifung unb Kürje
te« Sntmurf«. Die Sintfteifnng ift au« teil poütifcften
Serftältniffen gut herausgefühlt. S« fängt ba nieftt mit
ben oberften Wifitärbebörten an, fontern e« entwidett
ficft naeft repubfifanifeber Sogif oon unten herauf, ou«

ten allgemeinen Beftimmungen jum Krieg«tienft für afle,

geftt tann jur militärifcften Et'ntfteitung te« Boten« über,
beftimmt hierauf ten Beftant unb bie Sintheilung ter
»erfeftietenen SBoffenarten, unt bebonbett erft tonn tie
3tubrif „Wifitärbeftörben."

S« ift jetoeft, bei offen ©efegentmürfen oter ©e*

fegen nieftt ju oergeffen, toß tie Kürje, tie einfaefte

unt ffare Sefh'mmtbeit affer fünfte für ficft unt in iftrem
3ufammenftang, oft eine Eigenschaft ift, bei ter ftd) bie

©acbe jwar leieftt wegfefen, aber nieftt ebenfo (eicht

praftifeft au«füftren läßt. SS wäre feftr ju wün*
feften, taß tie tiftinfte Sfrt unt SBeife, tte oietfoeft ficft

in tem fraglichen Entwurf jeigt unt feine weitem gälte
oter SluSnahmen mehr jujutaffen fefteint, nt'cftt tenn toeft

bei ter Stnwenbung auf ,fo gebt'eterifcfte unt beteutente
SlnSnaftmen ftoße, taß tt'e ganje Seftimmung tatureb
aufgehoben würte. — Setocft muß im ©anjen tiejenige
adgemeine Sefttmnttfteit unt ©cbärfe ftier eoflfommen
anerfannt werten, tt'e im jeitgemäßen ©egenfag gegen
eine gerot'ße breite *pbt'(ifterftaftt'gfeit auftritt, womit
ftäufig jutegt gar nicfttS meftr »on pofitioen Beftimmun*
gen übrig blieb, fontern eigentlich taS SluSnahmSweife
tie Sieget machte.

b) ©o ift namentlicft nun gegen tie frühem un*
ortentd'cften unt »erworrenen Beftimmungen, womaen
ficft tte SluSjüge, tie Steferoe unt tie Santweftr bilteten,
ter neue Borfcftlag »ortrefflicft, ter tiefe Klaffen jegt
nur al« im Uebergang ter einen in tie antere formirt
wiffen roifl, fo taß afle tienente Wannfcbaft juerft im

5fu«jug, tann t'n ter Steferoe unt hierauf in ter Sant*
wehr auftritt, (mit einjelnen wenigen S(u«nabmen.)
Webrere ber regenerirten ßantone haben biefe Orbnung
feit längerer 3eit. Sftr SBertft ift noch offen ©eiten ju
cin(eud)tenb, al« baß id) mieft ftier weiter über iftn au«*

jnlatfen brauche.. SBa« mir aber eine, au« tiefer Be*
ftimmung, mie ou« ber adgemet'nen Dienftpflicftt unt ter
3ufommenfcftmetjung te« bisherigen erften unb jmeiten
SluSjugS in einen fteroorgebente, befonterS treffliche Eigen*
feftaft te« neuen Entwurf« jn fepn fefteint, ta« ift ber

©ewinn einer für ten Sfu«jug fo jungen Wannfcftaft,
taß man anneftmen fann, biefer werte weitau« ter
Weftrjabl naeft au« (etigen Seuten befteben. Erreicht
nemlicft nur bi« in« fiebenuntjwanjigfte Saftr. SBenn

mon nun oueft anneftmen muß, taß in ganj bequemen
Serbättniffen »iete oor tiefem SltterSjabr fich oerefttieften,
fo ift tagegen woftl aueft gewiß, taß mit einer ©efegeS*
beftimmung wie tiefe, »iele tiefer cirien fid) entfcftüeßen
werben, nieftt ju fteiratften, beoor iftre SfuSjügerjett »or*
über ift. — Wögen tt'e Berfteiratfteten oueft trefffieftere
Sontwebrmänner, eigentlicfte Heertcertfteitiger fepn, al«
tt'e Setigen, — ter SluSjug, tie eigentlicfte actioe unb
mobile Slrmee beftebt um eben fo »iel beffer au« un*
»erbeiratbeten Seuten.

Die Stefrutenctaffe »om 18. bt'S jum 20. 3«ftr, ift
aueft eine gute Seftimmung in tiefem ©t'nne. Se jünger
tt'e Seute mit ten SBaffen, namentlich wenigftenS mit
ten Stubimenten mt'titärifcfter DiSciptin »ertraut werten,
je weniger jäft nod) ter ganje «Stoff teS innern unt
äuffern Wenfcften ift, je fet'cftter wirt ein rücfttiger ©ol*
tat auS iftm.

c) Der Unterricftt ter Wfit'j erftält naeft tem Ent*
wurf tiejenige Erweiterung unt tenjenigen ßftarafter,
ter ten allgemein in ter ©eftweij gewonnenen neuern
Sinficftten entfpricftt. S« wirt öfter erercirt unt ma*
nöuorirt. E« wirt neben tem ©amifonStienft, ter
einige Slbf«rjung erleibet, eine ©ebufe te« moftren Krieg«*
bienfte« turcft Uebungen in ßantonnement« unt Sagern
eingefüftrt. — Sine ©arantie tiefer äd)ten militärifcften
Srjieftung unt Stu«bittung liegt in ten im Entwurf
gegebenen Beftimmungen über tt'e Borgefegten unb

güftrer. Siamentficft liegt in ter ßftarge eine« Oberft*
infpeftori fämmtlt'cber Wittjen ter ©runtftein tiefer
©arantie. S« (aufen auf tiefe SBeife afle gäten in
eine H«nt. Der Wib'jinfpeftor ftebt unmittelbar unter
tem Wilitärtepartement. Sr bejiebt 4000 gronfen
Befoltung t. ft. er ift turebau« unabhängig unt mürtig
gefteflt — eine nt'cftt ju überfebente ©acbe. gür bte Sin»

feuerung ter Unteroffijiere ift befonter« turcft tt'e Ein* •

riefttung geforgt, toß fie naeft fünfjäftrigem rüftmlicftem
Dt'enft ju Offijier« beförtert merten fönnen, unt tabei
at« SfuSjeicbnung ta« Seitengewehr, ta« Houffecol unt
tt'e Spaufetten erhoffen. Sbenfo ift jur Hebung te«
Snftitut« ter Offijiere turcft eine tücfttt'ge ©cftule
ter ßatetten, turcft Prüfungen, unt äftnficfte geft*
fegungen to« Srforterticfte getftan. SBenn aber ter
Sntwurf in feiner Snfeitung wifl, toß turcft tie neuen
Sinricfttungen tie Offijiere jegt meftrtbeil« au« ter
Witte ter Unteroffijiere ftatt au« ter (nun toeft »on
iftren bisherigen ©ebreeften gereinigten) ßatetteninftruf*
tion beroorgehen foffen, fo muß ieft gefteften, taß ieft

tiefe« ii meftrtfteif«« nieftt reeftt begreife. 3d) fann nieftt
oerbeftfen, taß e« mir dingt, af« foffte e« ein ßom*
pfiment auf Koften ter gebilteten ©tänte ter ©efeff*
feftaft für bie minter gebifbeten fepn. ß« ift fo etwa«
wohl fo wenig gut, at« ta« umgefebrt». Der ©etanfe,
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lichften erscheinen, im Kanton einzuführen, für den

Fall, daß die Tagsatzung über den dringenden Gegenstand

keine Beschlüsse fassen würde.

Was nun den vorliegenden
Gesetzesentwurf über die Militärverfassung

der Republik Bern
selber betrifft, so muß ich bekennen, daß er mich in
gleichem Maße angesprochen und nicht angesprochen hat.

Unter den Borzügen ist nach meiner Ansicht besonders

hervorzuheben:
s) Eine auch im Verhältniß mit den Bestimmungen

anderer Kantone wohlgeordnete Eintheilung und Kürze
des Entwurfs. Die Eintheilung ist aus den politischen
Verhältnissen gut herausgefühlt. Es fängt da nicht mit
den obersten Militärbehörden an, sondern es entwickelt
sich nach republikanischer Logik von unten herauf, aus
den allgemeinen Bestimmungen zum Kriegsdienst für alle,
geht dann zur militärischen Eintheilung des Bodens über,
bestimmt hierauf den Bestand und die Eintheilung der

verschiedenen Waffenarten, und behandelt erst dann die

Rubrik „Militärbehörden."
Es ist jedoch, bei allen Gesetzentwürfen oder

Gesetzen nicht zu vergessen, daß die Kürze, die einfache

und klare Bestimmtheit aller Punkte für sich und in ihrem
Zusammenhang, oft eine Eigenschaft ist, bei der sich die

Sache zwar leicht weglesen, aber nicht ebenso leicht

praktisch ausführen läßt. Es wäre sehr zu
wünschen, daß die distinkte Art und Weise, die vielfach sich

in dem fraglichen Entwurf zeigt und keine weitern Fälle
vder Ausnahmen mehr zuzulassen scheint, nicht denn doch

bei der Anwendung auf so gebieterische und bedeutende

Ausnahmen stoße, daß die ganze Bestimmung dadurch

aufgehoben würde. — Jedoch muß im Ganzen diejenige
allgemeine Bestimmtheit und Schärfe hier vollkommen
anerkannt werden, die im zeitgemäßen Gegensatz gegen
eine gewiße breite Philisterhaftigkeit auftritt, womit
häusig zuletzt gar nichts mehr von positiven Bestimmungen

übrig blieb, sondern eigentlich das Ausnahmsweise
die Regel machte.

b) So ist namentlich nun gegen die frühern
unordentlichen und verworrenen Bestimmungen, mvrnacy
sich die AuSzüge, die Reserve und die Landwehr bildeten,
der neue Vorschlag vortrefflich, der diese Klassen jetzt

nur als im Uebergang der einen in die andere formirt
wissen will, so daß alle dienende Mannschaft zuerst im

Auszug, dann in der Reserve und hierauf in der Landwehr

auftritt, (mit einzelnen wenigen Ausnahmen.)
Mehrere der regenerirten Cantone haben diese Ordnung
seit längerer Zeit. Ihr Werth ist nach allen Seiten zu
einleuchtend, als daß ich mich hier weiter über ihn
auszuladen brauche., Was mir aber eine, aus dieser
Bestimmung, wie aus der allgemeinen Dienstpflicht und der

Zusammenschmelzung des bisherigen ersten und zweiten
Auszugs in einen hervorgehende, besonders treffliche Eigenschaft

des neuen Entwurfs zu seyn scheint, das ist der

Gewinn einer für den Auszug so jungen Mannschaft,
daß man annehmen kann, dieser werde weitaus der
Mehrzahl nach aus ledigen Leuten bestehen. Erreicht
nemlich nur bis ins siebenundzwanzigste Jahr. Wenn
man nun auch annehmen muß, daß in ganz bequemen
Verhältnissen viele vor diesem Altersjahr sich verehlichen,
so ist dagegen wohl auch gewiß, daß mit einer
Gesetzesbestimmung wie diese, viele dieser vielen sich entschließen
werden, nicht zu Heirathen, bevor ihre Auszügerzeit
vorüber ist. — Mögen die Verheiratheten auch trefflichere
Landwehrmänner, eigentliche Heexdvertheidiger seyn, alS
die Ledigen, — der AuSzug, die eigentliche active und
mobile Armee besteht um eben so viel besser auS un-
verheirotheten Leuten.

Die Rekrutenclasse vom 18. bis zum 20. Jahr, ist
auch eine gute Bestimmung in diesem Sinne. Je jünger
die Leute mit den Waffen, namentlich wenigstens mit
den Rudimenten militärischer Disciplin vertraut werden,
je weniger zäh noch der ganze Stoff des innern und
äussern Menschen ist, je leichter wird ein tüchtiger Soldat

aus ihm.
«) Der Unterricht der Miliz erhält nach dem

Entwurf diejenige Erweiterung und denjenigen Charakter,
der den allgemein in der Schmeiz gewonnenen neuern
Einsichten entspricht. Es wird öfter exercirt und
manöuvrirt. Es wird neben dem Garnisonsdienst, der
einige Abkürzung erleidet, eine Schule deS wahren
Kriegsdienstes durch Uebungen in Cantonnements und Lagern
eingeführt. — Eine Garantie dieser ächten militärischen
Erziehung und Ausbildung liegt in den im Entwurf
gegebenen Bestimmungen über die Vorgesetzten und

Führer. Namentlich liegt in der Charge eines Oberst-
inspektorS sämmtlicher Milizen der Grundstein dieser
Garantie. Es laufen auf diese Weise alle Fäden in
eine Hand. Der Milizinspektor steht unmittelbar unter
dem Militärdepartement. Er bezieht 4000 Franken
Besoldung d. h. er ist durchaus unabhängig und würdig
gestellt — eine nicht zu übersehende Sache. Für die An-
feuerung der Unteroffiziere ist besonders durch die
Einrichtung gesorgt, daß sie nach fünfjährigem rühmlichem
Dienst zu Offiziers befördert werden können, und dabei
als Auszeichnung das Seitengemehr, das Haussecvl und
die Epauletten erhalten. Ebenso ist zur Hebung des

Instituts der Offiziere durch eine tüchtige Schule
der Cadetten, durch Prüfungen, und ähnliche
Festsetzungen das Erforderliche gethan. Wenn aber der
Entwurf in seiner Enleitung will, daß durch die neuen
Einrichtungen die Offiziere jetzt mehrtheils aus der

Mitte der Unteroffiziere statt aus der (nun doch von
ihren bisherigen Gebrechen gereinigten) Cadetteninftruk-
tion hervorgehen sollen, so muß ich gestehen, daß ich

dieses >, mehrtheils « nicht recht begreife. Ich kann nicht
verhehlen, daß es mir klingt, als sollte es ein
Compliment auf Kosten der gebildeten Stände der Gesellschaft

für die minder gebildeten seyn. Es ist so etwaS
wohl so wenig gut, als das umgekehrte. Der Gedanke,



— 212 —

turcft tie neuen Sorfcftföge eine ©fetcftfteit in jener
Hinficftt fteroorjubringen, wäre wobt bai Bernünftige.

E« fefteint, baß tie Winterung te« ©amifontienft«,
bie nad) bem Sntwurf eintreten foff, ftie unt ta at«

betenftieft für tt'e DiSciplin ongefeften wirt. Slber gewiß
bringen ftier tie Soger unt überhaupt toS öftere ©teben
unt ©eben unter ten SBaffen jeneS SBegfaflen weit meftr
a(S nur fterein. Der längere ©omifonSbienft artet
immer, weit man nt'cftt weii, wai man am Ente meftr mit
ten Seuten anfangen fofl, in Sangmeiterei, ©efttentrian
unt fo in ßftifane ouS. Die DiSciplin wirt, ftatt ge*
nährt, untergraben. Wan fagt, taß taS turcft Bet'fpiefe
auS ten legten 3«hren teS Berner ©arnifonStebenS be»

fegt werten fann.
DieS fint tte wefentfieften Borjüge teS Entwurfs.

Sbnen fcftüeßen ficft tftet'fS eine Wenge »on Detat'lbe*

fiimmitngen an, tfteilS treten befontere Detattbeftim*
mungen auf, tt'e wefenttieft gut fint, j. B. über tie
©eftarffeftügen, »on tenen jetoeft ftier ausführlicher ju
reten nicht mein Borfog ift.

Die Wängef teS SntwurfS erfefteinen mir on

fünften, tie nt'cftt minter tominiren unt oom Entwurf
felber herausgehoben fint, afS jum Sheil tie faum auf*
gejäftlten Borjüge. Diefe Wänget erfefteinen mir afS

folefte wefentltcft um teS in iftnen enthaltenen ©runt*
fageS wiflen. SS fint jwei. Sie fteften in ©egenbejieft*

ung. Sbr beiterfeitige« Stufbeben würbe »iefleicftt ben

praftifeften Siothftant befeitigen, ter jum Sbeil mitta«
Einführen te« erftern motioiren fofl.

a. Der erfte ift: Die Uebemobme ter Befleitung
ber Wtfitärpflicbtt'gen. — E« fiegt tte große Sncon*
fequenj im Entwurf, taß immer unt überall wieter
ter ©runtfag ter ©(eieftfteflung ter pflichten wie ter
Saften premirt unt »orangefteflt ift, unt taß nt'cftt«

beftoweniger tte ebengenannte Seftimmung eine Haupt*
beftimmung t'n tem Sntwurf ift. Der SBiterfprucft
leuefttet aber ein. Der Krteg«tienft ift rein perfönlicber,
ja auf« reinfte perföntiefter, er fegt unter allen Dt'enften
für« Slflgemeine allein poftti» unt gerateju ta« Seben
felber ein. Keine antere Seiftung im ©taat fann
leßbalb mit t'bm eigentlich »ergdeften werten. Stu« tt'e»

fem ©runbe fönnte nur tann »on einer recftt«gleicften
Saftenoertbet'tung bie Stete fepn, menn ftrifte olle an
ben allgemeinen ftaat«bürgerltcben Siechten unt ^Pfiicftten

Sfteilneftmente wirftieft to« ©eweftr auf tt'e ©eftutter
naftmen unt iftr Seben im SBaffenberuf einfegten. Die«
ift aber trog affer Bermeitung biöfteriger Sfu«noftmen
bei weitem nieftt ter gafl, Unt wenn e« nun unfeug*
bar eine beteutente Rabl folefter im ©taot«»erbant gibt,
tt'e ohne im allgemeinen ©inn Ungtüdlicfte oter Hülf«*
betürftige ju fepn, toeft oon ten Sintern nur befeftügt
werten: ift toeft nt'cftt dar, toß jebe« antere Opfer
außer tiefer unmittelbaren Sinfegung te« Seben« ein

auf« Slflgemeine auf alle »ertbeilte« naeft tem reeftt«*

gfeieften Waßftob fepn muß, ter »erbältnißmäßig tie*
jenigen tie nicht ta« Seben einfegen, mit tem größern

Serftältnt'ßtftetfe trifft? Sritt nun aber ter Sntwurf
ftierüber aud) betouemt ein, unt fagt, toß er nur,
wenn ftd) ter <Patrioti«mu8 te« Bemfcften Botf« (be8*
jenigen Sbeit« nemtieft ber Krieg«tienfte triftet) ju biefem
Opfer (ben Stod ter Bertbritt'gung be« ©taat« fid) felber
anjufeftaffen) »erfteben motte, mit feinen fonftigen ftettfamen
Beftimmungen (ber Koften fta(ber) au«gefüftrt werten fönne:
fo möcftte ieft nur unmaßgeblich fragen, warum foflen

b. tie „Difpenfation«gebüftren" gänjlicft abgefeftafft
werten, unt jwar, wie ter Sntwurf au«trüd(t'cft, aber
aud) nad) einer Sogif, tie mir ganj unbegreiflich ift,
fogt, „in tem Serftante, toß ter eine« turd) ta« ©e»

feg anerfonnten ©runte« wegen »om Wiütärtienft Ent»
ftobene nieftt ju einer anberweitigen Seiftung ongeftalten
werten fönne"? warum ift, intern mit Siecftt ein SBort
te« einen feftiefen, unmännlicften ©inn enthält, wie ftier
ba« SBort „Dt«penfation" abgefeftafft fein fofl, nieftt
»ielmeftr fogar eine ortentlicfte regelmäßige Wt'titärfteuer
»orgefefttagen werten, tte naeft ter einen ©eite tie
reieftem, nad) ter antern tie nieftt waffentragenten
©taat«angeftörtgen trifft, unt fo eine fonft gänjlicft ge»

ftörte SiecfttSgleicftfteit wieter fterfteflt? — Die ©rünte,
tie ieft bei a. entroidefte, fieftt jetermann, paffen eben

fo tireft aud) auf b. ©egen tie in b. citirte ©teffe
au« tem Sntwurf wäre nur neeft mit wenigen wieber»

ftofenben SBorten ju fagen, baß, ta ter Wilitärtienft
unt anbere Seiftungen nieftt mit et'nanter »ergdeften
werben fönnen, beibe aueft, fobofb »on einer gteieften

aflgemeinen Saftenoertftei(ung bie Siebe ift, nieftt gleicft

gegen einanber aufgeften. Da« Uebergemtcftt bleibt auf
ber ©eite be« ©olbaten, ber mit tem Seben olle«
auf« ©piel fegt. Um ter gefeglicften ©iefterfteit te«
Seben« aber bei ten Sintern willen muffen tiefe au« ten
©ütern te« Seben« eine gereeftte ßompenfotton geben.

Der ©runt, ten man oueft für tie ßigenonfeftaffung
ter Uniform »ernimmt, ,,toß tie Seute eine greute an
eigener Uniform ftaben, wie e« ta« SBaattfant jeige,
wo fie ficft biefe Et'nricfttung gar nt'cftt meftr neftmen

ließen",— ift gar feiner. Siämdcft erftd'eft fein reeftt»

liefter unt tann fein »ernünftiger. — SBenn ter Bürger
in SBoöenftein« Sager oon te« Stefruten eigenem Kleit
jum Srompeter fagt: „güftl fter ta« feine Sücftfein om

Kittel", fo antroortet tiefer im red)ten unt tüifttigen
©inn: „De« Kaifer« Stod ift ter hefte Sitri!" De«
Kaifer« Stod ift ober natürlich ftier nur ju neftmen at«
te« ©taat« Stod, ter allgemeine Siod; benn ieft af«

©ofbat ober Wt'd'j »ertfteibtge nt'cftt mieft, nieftt meine

©aefte, fonbern bie allgemeine ©aefte. Darnach fei tenn
auch to« Reid>en.

Dieß tt'e Bemerfungen, tie mir beim Sefen teS
Sntwurf« entgegenfamen. Wögen Sintere bie ihrigen,
ergänjenb ober beriefttigenb, iftnen anfcftließen.*) 3£.

*) 3U folcben ffroeden ftauptfäeftlicft würben tt'e Spalten
tiefer 3eitfcbrift geöffnet, unb tie Stebaftion ftot nur
ju betauern, taß ße nieftt meftr in biefem ©inn bi«
anftin benugt würben.

$ür tlit Stttaftmn: 5. Waituft, ObirfSrittr,
Ojfljicr C«r 3lr!ifl(ne.

Sm<f tion S. Sans lois in SButjtwf.
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durch die neuen Vorschlage eine Gleichheit in jener
Hinsicht hervorzubringen, wäre «ohl das Vernünftige.

Es scheint, daß die Minderung des Garnisondiensts,
die nach dem Entwurf eintreten soll, hie und da als
bedenklich für die Disciplin angesehen wird. Aber gewiß
bringen hier die Lager und überhaupt das öftere Stehen
und Gehen unter den Waffen jenes Wegfallen weit mehr
als nur herein. Der längere Garnisonsdienst artet
immer, weil man nicht weiß, was man am Ende mehr mit
den Leuten anfangen soll, in Langmeilerei, Schlendrian
und so in Chikane aus. Die Disciplin wird, statt
genährt, untergraben. Man sagt, daß das durch Beispiele
aus den letzten Jahren deS Berner Garnisonslebens
belegt werden kann.

Dies sind die wesentlichen Vorzüge des Entwurfs.
Ihnen schließen sich theils eine Menge von
Detailbestimmungen an, theils treten besondere Detailbestimmungen

auf, die wesentlich gut sind, z. B. über die

Scharfschützen, von denen jedoch hier ausführlicher zu
reden nicht mein Vorsatz ist.

Die Mängel des Entwurfs erscheinen mir an

Punkten, die nicht minder dominiren und vom Entwurf
selber herausgehoben sind, als zum Theil die kaum

aufgezählten Vorzüge. Diese Mängel erscheinen mir als
solche wesentlich um des in ihnen enthaltenen Grundsatzes

willen. Es sind zwei. Sie stehen in Gegenbeziehung.

Ihr beiderseitiges Aufheben würde vielleicht den

praktischen Nothstand beseitigen, der zum Theil mit das
Einführen des erster« motiviren soll.

s. Der erste ist: Die Uebernahme der Bekleidung
der Militärpflichtigen. — Es liegt die große Jncon-
sequenz im Entwurf, daß immer und überall wieder
der Grundsatz der Gleichstellung der Pflichten wie der
Lasten premirt und vorangestellt ist, und daß nichts
destoweniger die ebengenannte Bestimmung eine
Hauptbestimmung in dem Entwurf ist. Der Widerspruch
leuchtet aber ein. Der Kriegsdienst ist rein persönlicher,
ja aufs reinste persönlicher, er setzt unter allen Diensten
fürs Allgemeine allein positiv und geradezu das Leben
selber ein. Keine andere Leistung im Staat kann

deßhalb mit ihm eigentlich verglichen werden. Aus
diesem Grunde könnte nur dann von einer rechtsgleichen
Lastenvertheilung die Rede seyn, wenn strikte alle an
den allgemeinen staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten
Theilnehmende wirklich das Gewehr auf die Schulter
nähmen und ihr Leben im Waffenberuf einsetzten. Dies
ist aber trotz aller Vermeidung bisheriger Ausnahmen
bei weitem nicht der Fall, Und wenn es nun unleugbar

eine bedeutende Zahl solcher im Staatsverband gibt,
die ohne im allgemeinen Sinn Unglückliche oder Hülfs-
bedürftige zu seyn, doch von den Andern nur beschützt

werden: ist doch nicht klar, daß jedes andere Opfer
außer dieser unmittelbaren Einsetzung des Lebens ein

aufs Allgemeine auf alle »ertheiltes nach dem
rechtsgleichen Maßstab seyn muß, der verbältnißmäßig
diejenigen die nicht das Leben einsetzen, mit dem größern

Verhältnißtheile trifft? Tritt nun aber der Entwurf
hierüber auch bedauernd ein, und sagt, daß er nur,
wenn sich der Patriotismus des Bernschen Volks
(desjenigen Theils nemlich der Kriegsdienste leistet) zu diesem

Opfer (den Rock der Vertheidigung deS Staats sich selber

anzuschaffen) verstehen wolle, mit seinen sonstigen heilsamen

Bestimmungen (der Kosten halber) ausgeführt werden könne:
so möchte ich nur unmaßgeblich fragen, warum sollen

K. die „Dispensationsgebühren" gänzlich abgeschafft

werden, und zwar, wie der Entwurf ausdrücklich, aber
auch nach einer Logik, die mir ganz unbegreiflich ist,
sagt, „in dem Verstände, daß der eines durch das Ge-
setz anerkannten Grundes wegen vom Militärdienst
Enthobene nicht zu einer anderweitigen Leistung angehalten
werden könne"? warum ist, indem mit Recht ein Wort
des einen schiefen, unmännlichen Sinn enthält, wie hier
das Wort „Dispensation" abgeschafft sein soll, nicht
vielmehr sogar eine ordentliche regelmäßige Militärsteuer
vorgeschlagen worden, die nach der einen Seite die

reichern, nach der andern die nicht waffentragenden
Staatsangehörigen trifft, und so eine sonst gänzlich
gestörte Rechtsgleichheit wieder herstellt? — Die Gründe,
die ich bei ». entwickelte, sieht jedermann, passen eben

so direkt auch auf b. Gegen die in !>. citirte Stelle
aus dem Entwurf wäre nur noch mit wenigen
wiederholenden Worten zu sagen, daß, da der Militärdienst
und andere Leistungen nicht mit einander verglichen
werden können, beide auch, sobald von einer gleichen

allgemeinen Lastenvertheilung die Rede ist, nicht gleich

gegen einander aufgehen. Das Uebergewicht bleibt auf
der Seite des Soldaten, der mit dem Leben alles
aufs Spiel setzt. Um der gesetzlichen Sicherheit des

Lebens aber bei den Andern willen müssen diese aus den

Gütern des Lebens eine gerechte Compensation geben.

Der Grund, den man auch für die Eigenanschaffung
der Uniform vernimmt, ,,daß die Leute eine Freude an
eigener Uniform haben, wie es das Waadtland zeige,
wo sie sich diese Einrichtung gar nicht mehr nehmen

ließen",— ist gar keiner. Nämlich erstlich kein rechtlicher

und dann kein vernünftiger. — Wenn der Bürger
in Wallensteins Lager von des Rekruten eigenem Kleid

zum Trompeter sagt: „Fühl her das feine Tüchlein am

Kittel", so antwortet dieser im rechten und tüchtigen
Sinn: „Des Kaisers Rock ist der beste Titel!" Des
Kaisers Rock ist aber natürlich hier nur zu nehmen als
des Staats Rock, der allgemeine Rock; denn ich als
Soldat oder Miliz vertheidige nicht mich, nicht meine

Sache, sondern die allgemeine Sache. Darnach sei denn
auch das Zeichen.

Dieß die Bemerkungen, die mir beim Lesen des

Entwurfs entgegenkamen. Mögen Andere die ihrigen,
ergänzend oder berichtigend, ihnen anschließen.*) T.

") Zu solchen Zwecken hauplsöchlich wurden die Spalten
dieser Zeitschrift geöffnet, und die Redaktion hat nu,
zu bedauern, daß sie nicht mehr in diesem Sinn bis
anhin benutzt wurden.

Kiir di, «,>»»!»: F. M»»n,l, 0b«csor»n, Drnck «on ê, L » ng io i S in Burgk«!.
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